
 

TOP 14. Festlegung der Maßnahmen in Form eines Entwicklungskonzeptes (Beratung 

und Beschlussfassung)  
  

Matthias.Schinagl@bildung-ooe.gv.at  

Gesendet: Donnerstag, 9. Juni 2022 10:11  

An: Gemeinde (Gemeinde Riedau) <gemeinde@riedau.ooe.gv.at>  

Betreff: Vorgangsweise Vorhaben KBBE  

  

Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Bürgermeister!  

Wie telefonisch besprochen fasse ich nochmals die erforderlichen weiteren Schritte für das geplante 

Kindergartenvorhaben zusammen:  

- erster Schritt: Bedarfserhebung in der Gemeinde als Grundlage für die Ausarbeitung 
eines Entwicklungskonzepts (§ 17 Oö. KBBG), Festlegung zukünftiger Maßnahmen in 
Form eines Entwicklungskonzepts (Beschlussfassung durch Gemeinderat), vor  
Beschlussfassung ist den Trägern in der Gemeinde (Hilfswerk und Pfarrcaritas), den 
Nachbargemeinden und dem Land (Bildungsdirektion) Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben; Informationen zum Thema Bedarfserhebung und Entwicklungskonzept 
finden Sie auf der Website https://www.ooe-kindernet.at/471.htm, wo unter anderem 
ein Leitfaden für das Entwicklungskonzept, ein Vorlagendokument für eine 
Elternbefragung und ein allgemeines Merkblatt zum Thema „Deckung des Bedarfs 
Kinderbetreuungsplätze“ abrufbar ist; ich empfehle, im Zuge der Bedarfserhebung ein 
besonderes Augenmerk auch auf die Situation im Bereich der U3-Kinder zu legen – für 
das Bauvorhaben könnte man andenken, einen Gruppenraum so einzuplanen, dass er 
entweder als 5. KG-Gruppe oder 2. KS-Gruppe nutzbar ist (wenn die aufgrund der 
längerfristigen Bedarfseinschätzungen der Gemeinde erforderlich sein sollte)  
  

- zweiter Schritt: Bedarfsprüfung für das konkret geplante Vorhaben – zB Schaffung 
Dauerlösung für 2 KS-Gruppen und 4 KG-Gruppen, bei der eine KS-Gruppe so 
vorgesehen werden soll, dass sie auch als Kindergartengruppe verwendet werden kann; 
für die Bedarfsprüfung sind das Formular Bedarfsprüfung (E73) und die Beilagenblätter 
für Krabbelstube (E73a) und Kindergarten (E73b) und das aktuelle Entwicklungskonzept 
vorzulegen – die Formularvorlagen sind auf der oben angeführten Website abrufbar; aus 
meiner Sicht ist es okay, wenn das Entwicklungskonzept im Entwurf (also das nicht 
beschlossene Entwicklungskonzept) beigelegt wird  

  

- wie angekündigt sind wir um eine rasche Bearbeitung der Bedarfsprüfung bemüht – 
eine schnelle Bearbeitung ist vor allem dann möglich, wenn die Unterlagen vollständig 
vorliegen und gut aufbereitet sind  
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Eingebrachte Stellungnahmen:   

   



 



 



 

  

  



 

 RESTLICHE STELLUNGNAHMEN werden noch bis 05.09.2022 erwartet!!!     

  


